
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzept zur Umsetzung  
der besonderen Massnahmen  
in der Gemeinde Langnau 
 
 
 
 

Kinder wollen lernen 
 
 
Kinder sind verschieden 
 
 
Kinder sind auf Gemeinschaft angewiesen 
 
 
 
 
 
 
Das vorliegende Konzept wurde im Schuljahr 11/12 überarbeitet. Grundlage dafür bildete das 
Grobkonzept vom 4. September 2008. Das Konzept wurde an der Konferenz der Sekundarlehr-
kräfte vom 26.April 2012 und an der Gesamtkonferenz der Kindergärten, Primar- und Realschu-
len vom 21. Juni 2012 zuhanden der Schulkommission verabschiedet. 
Die Schulkommission hat das Konzept an ihrer Sitzung vom 11. September 2012 genehmigt. 
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Die Schritte können klein sein, wenn nur die Perspektiven gross sind 
 

 
 
 
Visionen 
 
 
 
 
Unsere Schule fördert Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig sein, in einem sozialen Umfeld 
zu leben und zu bestehen. 
 
 
Wir entwickeln eine Grundhaltung, die lehrt, dass es normal ist, verschie-
den zu sein. 
 
 
Kinder sollen mit Kompetenz und Lebenslust arbeiten können. 
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Pädagogische Grundhaltung 
 
Die Umsetzung des Artikels 17 des Volksschulgesetzes ist für die Kindergärten, Primar- 
und Realschulen Langnau kein Systemwechsel, sondern eher die Fortführung eines 
eingeschlagenen Weges. Unsere Schulen haben eine jahrelange Tradition in der Inte-
gration aller Kinder. Grundlagen für diese Integration bilden neben den Lehrkräften, die 
dezentrale Verteilung der Schulen mit langen Wegen ins Zentrum und Mehrjahrgangs-
klassen. Seit dem 1.8.2010 sind sämtliche Primar- und Realklassen Mehrjahrgangs-
klassen. Sie wurden aus pädagogischen und strukturellen Gründen eingeführt. Die ein-
heitliche 5-klassige Schulstruktur (KG, 1./2., 3./4., 5./6. und 7.-9.) wird in allen Schulen 
der Gemeinde angestrebt.  
 
Wir legen grossen Wert auf einen guten Schulstart. Eine vertrauens- und respektvolle 
Haltung bilden die Basis dafür und sollen eine erfolgreiche Schulzeit ermöglichen. 
 
Die Idee der integrativen Schule ist uns wichtig, weil sie die Grundlage für (mehr) Chan-
cengleichheit bildet. Sie umfasst Lernende und Lehrende mit verschiedenen persönli-
chen, familiären und soziokulturellen Hintergründen und Voraussetzungen. Sie wird von 
allen an der Schule Beteiligten getragen und verlangt Initiative, Engagement, Beharr-
lichkeit und Toleranz. Die integrative Arbeit soll lösungs-, ressourcen- und förderorien-
tiert erfolgen und die Schülerinnen und die Schüler ins Zentrum stellen. 
 
Die integrative Schule soll sich nach unserer Auffassung stetig weiterentwickeln und al-
le an der Schule Beteiligten miteinbeziehen. Schulleitung, Lehrpersonen und weitere in 
der Schule tätige Fachleute bilden ein Team und arbeiten interdisziplinär zusammen. 
Sie vernetzen sich. Ihr wichtigstes Ziel ist die Förderung und Weiterentwicklung des 
Lehrens und Lernens. Sie begleiten die Kinder und Jugendlichen während ihrer Schul-
laufbahn und beraten die Jugendlichen im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft und ihre 
gesellschaftliche Integration. 
 
Selektion steht im Widerspruch zu Integration. Trotzdem bekennen wir uns zu getrenn-
ten Sekundar- und Realklassen, weil uns die Einheitlichkeit des Schulmodells im gan-
zen Sekundarschulverband wichtig ist. Die baulichen Gegebenheiten erlauben keine 
Zusammenführung der Realklassen im Dorf. Durch die Trennung in Sekundar- und Re-
alklassen findet bei rILZ eines Sekundarschülers oder einer Sekundarschülerin mei-
stens ein Schulwechsel statt. Sekundarlehrkräfte werden deshalb eher im Bereich von 
sozial auffälligen Jugendlichen oder bei Teilschwächen Unterstützungsbedarf haben. 
Dieser wird, bedingt durch das System, wesentlich kleiner sein, als der Bedarf der Real-
lehrkräfte. 
 
Fremdsprachige Schüler/innen (siehe auch Seite 8) besuchen von Anfang an die Re-
gelklassen, auch wenn sie ohne Deutschkenntnisse bei uns eintreffen. Für einen Über-
tritt in die KbF gelten für sie die gleichen Kriterien wie für deutschsprachige Kinder.  
 
Alle an der integrativen Schule Beteiligten wissen und anerkennen, dass Integration in 
unserem Schulsystem auch Grenzen hat. 
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Schulstruktur 
 
 
Die Schule Langnau bildet eine Schulgemeinschaft aus 6 Schulen an 13 Standorten. 
 
 

• Kindergärten und Schulen Dorf an sechs Standorten 

• Kindergarten und Schule Bärau an zwei Standorten 

• Kindergarten und Schule Gohlgraben an zwei Standorten 

• Kindergarten und Schule Ilfis im Schulhaus Ilfis 

• Kindergarten und Schule Oberfrittenbach im Schulhaus Oberfrittenbach 

• Sekundarschule im Sekundarschulhaus 

 
 
Eine 9-köpfige Schulkommission hat die Aufsicht über die ganze Volksschule der Ge-
meinde. Die Leitung hat die für das Bildungswesen zuständige Gemeinderätin. 
 
Alle Primar- und Realklassen werden als Mischklassen geführt. Mehrjahrgangsklassen 
sind eine pädagogisch sinnvolle Struktur. Bei der Einteilung der Schülerinnen und 
Schüler auf die einzelnen Klassen wird darauf geachtet, dass alle Schulen die gleiche 
5-klassige Struktur (KG, 1./2., 3./4., 5./6. und 7.-9.) behalten können. 
 
Die Kindergärten, Primar- und Realschulen haben ein zweistufiges Schulleitungsmodell. 
Jede Schule wird durch einen Schulleiterin oder einen Schulleiter geführt. Zusammen 
mit dem Gesamtschulleiter, seinem Stellvertreter und der Kindergartenleiterin bilden sie 
das Team der Schulleitung. Die Kompetenzen und die Zuständigkeit werden im Funk-
tionendiagramm geregelt. 
 
Die Gemeinde Langnau hat sich 1994 für das Schulmodell 1 mit einer getrennten Se-
kundarstufe 1 entschieden. Die Zusammenarbeit zwischen Sekundar- und Realschule 
ist vor allem in Teilen des fakultativen Unterrichtes, in Sport-, Projekt- und weiteren An-
lässen institutionalisiert. Schülerinnen und Schüler der Nachbargemeinden Trub und 
Trubschachen besuchen ebenfalls die Sekundarschule Langnau. Sie hat eine eigene 
Schulleitung. Ab 1.8.2015 wird die Schulleitung der Sekundarschule dem Team der 
Schulleitung (siehe oben) angehören. 
 
Unsere Gemeinde entspricht in ihrer Grösse den Empfehlungen der ERZ. Der Artikel 17 
wird deshalb in Langnau ohne Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden umgesetzt. 
 
Langnau bietet den Nachbargemeinden in speziellen Fällen (Begabtenförderung, Psy-
chomotorik, Fremdsprachige) eine Zusammenarbeit an.  
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Besondere Massnahmen 
 
1. Massnahmen zur besonderen Förderung 
 
 
in Kindergärten 
 
Die Kindergärten erhalten je nach Grösse der Klassen und des Kindergartens zusätzli-
chen abteilungsweisen Unterricht.  
Durch den Beizug von Speziallehrkräften soll gewährleistet werden, dass Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf begleitet werden können. Bei auffälligen Kindern besteht zu-
dem auf Antrag der EB die Möglichkeit der Unterstützung durch Früherziehung (finan-
ziert durch die IV). 
Das Schwergewicht der besonderen Massnahmen liegt neben der Logopädie beim 
DaZ-Unterricht. Je nach Anzahl fremdsprachiger Kinder arbeitet eine zweite Kindergärt-
nerin ein- bis zweimal ab Schuljahresbeginn mit Gruppen, die aus den fremdsprachigen 
und im Wechsel anderen deutschsprachigen Kindern bestehen, im Kindergarten. 
Die IF-Lehrkräfte besuchen in der Regel bereits in der zweiten/dritten Woche nach 
Schuljahresbeginn den Kindergarten. Die weitere Arbeit erfolgt in Absprache mit der 
Kindergärtnerin. Auf Anfrage und für zugewiesene Kinder besuchen die Lehrkräfte für 
Logopädie die Kindergärten. 
Ein weiteres Angebot ist die Rhythmik. Sie findet in der Gruppe statt und hat zum Ziel 
Anregungen zur Förderung und Verknüpfung verschiedener Bereiche wie Bewegung, 
Sinneswahrnehmung, Raumorientierung und Ausdrucksvermögen zu geben. Der Unter-
richt findet mit jedem Kindergarten in einem Set von vier- bis sechsmal pro Jahr statt. 
Sowohl der Besuch der IF-Lehrkräfte wie das Angebot Rhythmik werden zusammen mit 
der Kindergärtnerin vor- und nachbesprochen. 
 
 
für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler 
 
Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler werden in Regelklassen eingeteilt. Dort wird 
ihnen das Eintauchen in die deutsche Sprache ermöglicht. Es ist Aufgabe der Regel-
lehrkräfte an einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung zu arbeiten. Fremd-
sprachige sollen ihre Herkunft (Sprache, Kultur, Religion) einbringen können und da-
durch Akzeptanz aber auch Beachtung und Zuwendung erfahren. 
Ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse können die Schülerinnen und Schüler  mit 
ungenügenden Deutschkenntnissen die DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) im 
Schulhaus Bärau besuchen. Sie werden in verschiedenen Gruppen in der Regel wäh-
rend zwei – vier Lektionen pro Woche unterrichtet. Kinder und Jugendliche ohne 
Deutschkenntnisse können in Absprache mit den Klassenlehrkräften weitere Lektionen  
besuchen. Neben dem eigentlichen Deutschunterricht werden die Schülerinnen und 
Schüler in kleinen Projekten mit hiesigen Schul- und Lebensgewohnheiten bekannt ge-
macht. Der Unterricht endet, sobald die Deutschkenntnisse genügend sind. Tests ge-
ben über den Sprachstand Aufschluss und dienen als zusätzliche Hilfe beim Entscheid, 
ob der Unterricht weitergeführt werden soll. Die Anmeldungen erfolgen durch die Klas-
senlehrkräfte, die Abmeldungen nach Absprache zwischen DaZ- und Klassenlehrkräf-
ten. Bei Jugendlichen, die den Unterricht an mehreren Vormittagen besuchen, wird die 
Beurteilung in Deutsch durch die DaZ-Lehrkräfte gemacht. 
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Unbegleitete minderjährigen Asylsuchenden aus dem Zentrum Bäregg besuchen vor-
erst je nach Vorkenntnissen Alphabetisierungs- und Deutschkurse. Sie werden schritt-
weise in Klassen integriert, sobald sie über genügend Deutschkenntnisse verfügen. 
Wir wissen um die Bedeutung der Muttersprache auch gerade für fremdsprachige Schü-
lerinnen und Schüler und unterstützen deshalb den Besuch der HSK-Kurse (heimatliche 
Sprache und Kultur). 
 
durch zweijährige Einschulung 
 
Die Kindergärtnerinnen besprechen mit den Eltern die reguläre Einschulung oder eine 
Rückstellung. Alle Schüler/innen, bei denen eine altersgemässe Einschulung angezeigt 
ist, werden in die Regelklassen eingeschult. Bei Auffälligkeiten werden die IF-Lehrkräfte 
beigezogen und eine evtl. Anmeldung auf der EB gemacht. Zu diesem Zeitpunkt steht 
die Beobachtung beim Kind und nicht der Lösungsvorschlag im Vordergrund. Mass-
nahmen, die helfen können z.B. eine Einschulung im Status Einschulungsklasse oder 
eine Einschulung in die KbF werden erst im Gespräch mit allen Beteiligten zum Thema. 
In den Übergabegesprächen mit den Lehrkräften der 1. Klasse geben die Kindergärtne-
rinnen Hinweise auf Kinder mit besonderem Förderbedarf und allfällig bereits eingeleite-
te Unterstützung durch die IF-Lehrkräfte. Die Erstklasslehrerin hat bis spätestens Ende 
des ersten Semesters die Möglichkeit, Kinder auf der EB anzumelden, um eine allfällige 
zweijährige Einschulung in der Regelklasse prüfen zu lassen. Die Zuweisung zur zwei-
jährigen Einschulung in der Regelklasse findet auf den nächstmöglichen Termin statt.  
 
in der Begabtenförderung 
 
Hochbegabte Kinder (IQ > 130) haben die Möglichkeit, nach einer Abklärung durch die 
EB, in Pull-out-Programmen während eines Halbtages pro Woche an speziellen Projek-
ten zu arbeiten. Die Verantwortung für diese Programme hat eine Lehrkraft mit einer 
speziellen Ausbildung. Sie kann weitere Personen mit Fachkenntnissen beiziehen. Wir 
bieten uns den umliegenden Gemeinden als regionales Zentrum zur Hochbegabtenför-
derung an. Diese Gemeinden „bezahlen“ die Teilnahme mit einer Lektion pro Schüler/in 
und einem Materialgeld. 
Einzelne begabte Schülerinnen und Schüler mit eILZ, die keinen IQ-Wert von > 130 er-
reichen, werden von den Heilpädagoginnen im Rahmen von IF speziell gefördert (z.B. 
mit dem Schulischen Enrichment Modell SEM) oder haben die Möglichkeit trotzdem an 
den Programmen der Begabtenförderung teilzunehmen, sofern genügend Platz vor-
handen ist. Der Entscheid zur Anmeldung liegt bei der Klassenlehrkraft in Zusammen-
arbeit mit der IF-Lehrkraft. 
Die IF-Lehrkräfte unterstützen die Lehrkräfte bei der Identifizierung der hochbegabten 
Kinder. Sie können auch deren Förderung innerhalb der Klasse begleiten. 
Die Angebote der Begabtenförderung werden durch eine Leitungsperson zusammen-
gestellt und koordiniert. Sie legt das Jahresprogramm der Schulleitungskonferenz zur 
Genehmigung vor.  
 
bei Integrationsvorhaben (Pool 1) 
 
Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung soll nach sorg-
fältiger Abklärung möglich sein. Zur sorgfältigen Abklärung gehört auch die Auswahl 
des richtigen Schulortes (Klassengrösse, Klassenzusammensetzung, Transportwege, 
Lehrkräfte etc). 
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2. Spezialunterricht 
 
Die Lehrkräfte des Spezialunterrichtes sind Teil der Schule. Ihre fachspezifische Rolle 
verlangt einerseits die Einbindung in den Schulalltag, andererseits Freiräume für die 
spezifischen Tätigkeiten. Jede Speziallehrkraft ist einerseits Teil des Kollegiums einer 
Schule, andererseits bildet sie mit den anderen Speziallehrkräften ein Team, das sich 
regelmässig zu Fragen des Spezialunterrichtes austauscht. Insbesondere gehören ne-
ben der Unterrichtstätigkeit im Rahmen ihres Pensums dazu: 

• die Unterstützung und Beratung von Regellehrkräften und Eltern 
• die Qualitätsentwicklung im Kollegium und im Bereich der besonderen Förderung 
• die Arbeit im Kollegium und im Team der Lehrkräfte für besondere Förderung 
• die Teilnahme an Konferenzen 
• der Einsatz bei Schulprojekten oder Schulwochen 

 
 
Integrative Förderung 
 
Die Rolle der Lehrkräfte für Integrative Förderung ist gekennzeichnet durch eine Viel-
zahl von Aufgaben verbunden mit komplexen Rollenerwartungen. Diese Rollen müssen 
immer wieder neu geklärt werden. Die Lehrkräfte der Integrativen Förderung sind flexi-
bel, offen und anpassungsfähig. Es ist ihre Aufgabe, die lokalen Gegebenheiten zu in-
terpretieren und mit allen Beteiligten angepasste Lösungen zu suchen. 
 
Die Integrative Förderung deckt den grössten Teil der besonderen Massnahmen ab. 
Durch ihre regelmässige Präsenz in den Schulhäusern/Kindergärten sind sie die ersten 
Ansprechpersonen für die Regellehrkräfte. Das 4-Stufenmodell (siehe Anhang) ist zu 
beachten.  
Die IF-Lehrkräfte kennen die Abläufe und sind durch ihre Ausbildung besonders geeig-
net die Lehrkräfte in Fragen von Lernbehinderungen /Lernstörungen zu unterstützen, 
insbesondere auch in Fragen der geforderten Unterrichts-Prinzipien: 

• Förderdiagnostik und Förderplanung 
• Fördern von Lernvoraussetzungen 
• Innere Differenzierung 
• Einsatz von ILZ 
• Besondere Lern- und Arbeitsformen 

 
Die folgenden Arbeitsformen sind gleichberechtigt und situationsbezogen einzusetzen. 
Sie richten sich nach dem angestrebten Ziel und sind abhängig von der Zusammenar-
beit mit den Regellehrkräften und den zeitlichen, räumlichen und materiellen Ressour-
cen. Sie werden immer wieder zwischen den Beteiligten ausgehandelt: 

• Beobachtung, Erfassung, Beratung 
• Kleingruppe 
• Einzelunterricht in begründeten Fällen 
• Halbklasse 
• Rollentausch 
• Teamteaching  
• Kurzinterventionen 

 
Die IF-Lehrkraft bestimmt auf Grund der Anzahl Kinder mit besonderem Förderbedarf 
die Lektionenzahl in den einzelnen Klassen. Sie macht ihren Stundenplan in der Regel 
für ein Quartal.  
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Während der Zeit einer Kurzintervention kann der Stundenplan der IF-Lehrkräfte geän-
dert werden und Unterricht mit anderen Kindern oder in anderen Klassen kann gekürzt 
oder sistiert werden. 
 
Die IF-Lehrkräfte begleiten die Schullaufbahn der Kinder bereits vom Kindergarten an 
und stellen so Übergänge von einer zur anderen Lehrkraft sicher. Sie sind dadurch Ver-
trauenspersonen für Eltern und Kind. 
 
 
Logopädie 
 
Die Lehrkräfte für Logopädie haben die Aufgabe Kinder mit Sprech-, Spracherwerbs-, 
Schriftspracherwerbs- und Kommunikationsstörungen zu therapieren. Sie erteilen kei-
nen regulären Schulunterricht.  
Neben Gruppen- und Einzeltherapien sind sie zuständig für 

• Beratung von Regellehrkräften 
• Abklärung des Bedarfs von logopädischer Unterstützung 
• Festlegen der Dringlichkeit  
• Kurzinterventionen  
• Beratung von Eltern im Hinblick auf Unterstützung der logopädischen Arbeit. 
• Prävention 

 
Sie werden entweder von den Regellehrkräften direkt oder über die IF-Lehrkräfte ein-
bezogen.  
Je nach zeitlichen Ressourcen kann innerhalb einer Klasse im Bereich Sprachförderung 
gearbeitet werden. 
 
 
Psychomotorik 
 
Die Lehrkräfte für Psychomotorik haben die Aufgabe Kinder mit einem besonderen För-
derbedarf in den Bereichen Grob-, Fein-, Graphomotorik, der Körper-, Raumorientie-
rung sowie den damit verbundenen Wahrnehmungsprozessen in Kleingruppen zu un-
terrichten. Sie erteilen keinen regulären Schulunterricht.   
Neben der Gruppen- und in begründeten Fällen Einzeltherapien sind sie zuständig für 

• Beratung von Regellehrkräften 
• Abklärung des Bedarfs von psychomotorischer Unterstützung 
• Festlegen der Dringlichkeit 
• Kurzinterventionen 
• Beratung von Eltern im Hinblick auf Unterstützung der psychomotorischen Arbeit. 

 
Sie werden entweder von den Regellehrkräften direkt oder über die IF-Lehrkräfte ein-
bezogen.  
 
Durch den Rhythmikunterricht im Kindergarten (siehe dort) haben die Psychomotorik-
lehrkräfte einen ersten Kontakt mit allen Kindern der Gemeinde. 
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3. Klassen zur besonderen Förderung (KbF) 
 
Es gibt Kinder, die für kürzere oder längere Zeit einen geschützten Raum in einer klei-
neren, heterogenen Gruppe nötig haben.  
 
Es werden eine Unter-/Mittelstufenklasse (KbF US) und eine Mittel-/Oberstufenklasse 
(KbF OS) geführt. Der Zeitpunkt des Wechsels einer Mittelstufenschülerin oder eines 
Mittelstufenschülers von der einen in die andere Klasse wird auf Grund der individuellen 
Bedürfnisse des Kindes und der Schülerzahlen in den beiden Klassen gefällt.  
 
In den KbF werden Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Förderbedarf ge-
schult, welche auf einen umfassenden heilpädagogisch fundierten Förderunterricht in 
einer kleinen Lerngruppe angewiesen sind. Verhaltensauffälligkeiten, Fremdsprachig-
keit oder Lernbehinderung alleine rechtfertigen keine Schulung in der KbF. Es ist jedes 
Mal eine Gesamtbeurteilung (Leistung, Verhalten, Umfeld, Klassenzusammensetzung, 
soziale Integration, Schulweg etc.) vorzunehmen.  
Bevor ein Antrag auf Schulung in einer KbF gestellt wird, sind die ambulanten Unter-
stützungs- und Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. 
 
Die beiden KbF werden teilintegrativ geführt. Ihr Grundangebot besteht aus Deu, Math, 
NMM. Dazu kommen je nach Klassenzusammensetzung weitere Fächer. Um dem Be-
dürfnis der Geborgenheit der jüngeren Kinder gerecht zu werden, besuchen diese nur 
wenige Fächer (maximal Sport, Musik und TG/TTG) in einer Regelklasse. Aus organisa-
torischen Gründen kann vom obligatorischen Fächerplan, jedoch nicht von der totalen 
Lektionenzahl abgewichen werden. 
 
Grundsätzlich ist – wenn organisatorische und räumliche Bedingungen dies zulassen - 
auch eine vorübergehende Schulung oder eine Schulung in einzelnen Fächern in der 
KbF möglich. Die Schülerinnen und Schüler gehören zu derjenigen Klasse, in welcher 
sie die Mehrheit der Lektionen verbringen. Dabei ist immer darauf zu achten, dass auch 
die KbF die Möglichkeit hat, eine Klassengemeinschaft zu bilden. Ein- und Austritte sind 
in der Regel nur semesterweise möglich. 
 
Bei jeder Versetzung in die KbF wird der Zeitpunkt der Überprüfung der Massnahme 
festgelegt. 
 
Kinder mit einem ausgewiesenen Sonderschulbedarf besuchen nur in Ausnahmefällen 
die KbF. 
 
Schülerinnen und Schüler mit zweijähriger Einschulung besuchen die Regelklasse.  
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Verwendung des Lektionenpools (Stand August 2012) 
 
 
 Lektionen in Langnau Richtwerte Kanton 
 
IF-Lektionen 100 –  110 (44%) mindestens 13 % 
 
KbF (inkl. 2 KL-Lektion) 45 –  50 (20%) max. 50 % 
 
Logopädie 40 –  45 (18%) mindestens 13 % für Logo, 
    Psychomotorik und Rhythmik 
Psychomotorik 6 –  8 (3%)  
 
Rhythmik  2 (1%) 
 
DaZ im Kindergarten 16 –  20 (7%) 
 
DaZ in der Schule 16 –  20 (7%) 
 
Total 225 -  255    (2009-12 = 240) 
 
 
 
Begabtenförderungmaximal 11 Lektionen 
 
 
 
 



11 
 

Die Schritte können klein sein, wenn nur die Perspektiven gross sind 
 

Zuweisungsverfahren und Kontakte zur EB 
 
Art 11 der BMV macht verbindliche Vorgaben zu Zuweisungen. 
 
Wir streben an, dass ein besonderer Bedarf und die dafür notwendigen Fördermass-
nahmen bei allen Kindern nach demselben Verfahren erfasst, dokumentiert und ent-
schieden werden. Es gilt weiterhin das 4-stufige Verfahren. In den Bereichen, in denen 
ein Antrag der EB vorgesehen ist, dokumentieren die Fachlehrkräfte mit einem Fachbe-
richt zuhanden der EB den besonderen Bedarf des Kindes als Grundlage für einen An-
trag. Der Fachbericht ist Bestandteil der Dokumentation der Klassenlehrkräfte, welche 
die Situation des Kindes formativ und normativ ausweist. Als Grundlage des Fachbe-
richtes und der Dokumentation der Klassenlehrkräfte dienen Formulare der EB, die kei-
nen unverhältnismässigen administrativen Aufwand bedeuten sollen.  
Regelmässige Treffen der Speziallehrkräfte mit der EB sollen den Speziallehrkräften 
durch Austausch und aktuelle Schulung Sicherheit in Abklärungsfragen geben.  
 
Die Zuweisungsentscheide werden durch die Schulleitung gefällt. 
 
Inhalt des Antrages Wer stellt den 

Antrag 
Bemerkung 

Rückstellung EB Kindergärtnerin dokumentiert auf blauem 
Formular zuhanden der EB Bedarf und 
Einverständnis der Lehrkräfte und der El-
tern. In besonderen Fällen Abklärung auf 
EB. 
EB stellt mit Unterschrift Antrag 

ILZ bis 2 Fächer Lehrkräfte  
Zweijährige Einschulung EB Anmeldung durch Lehrkräfte der ersten 

Klasse bis spätestens Ende erstes Se-
mester bei EB für Abklärung 

Begabtenförderung EB Abklärung durch EB 
Spezialunterricht EB Abklärung durch Speziallehrkräfte, in be-

sonderen Fällen Abklärung durch EB 
Übertritt KbF EB Abklärung durch EB 
Austritt aus der KbF EB Abklärung durch EB 
ILZ in mehr als 2 Fächern EB Abklärung durch EB 
Integr. von Kindern mit ei-
ner Behinderung 

EB / KJPD Pool 1 für Sonderschüler/innen nach Art. 
18 VSG (verantwortlich HPS) 
Pool 2 Regelschüler/innen mit ausgewie- 
senem erhöhtem Unterstützungsbedarf 
(verantwortlich Volksschule) 
Bewilligung durch Inspektorat 

 
Die Leitung IBEM (Teil der SL) entscheidet in der Regel an zweimal jährlich stattfinden-
den Konferenzen mit Teilnahme der EB und unter Einbezug der Speziallehrkräfte über 
die Zuweisungsanträge der EB im Rahmen der vorhandenen Ressourcen. 
 
Die EB ist zuständig für die gesetzlich vorgesehene Aufbewahrung der relevanten Da-
ten. Die SL bewahrt einzig die Zuweisungsanträge auf. 
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Qualitätssicherung 
 
Die Speziallehrkräfte haben bei der Umsetzung des Integrationsartikels eine zentrale 
Rolle. Sie sind die Fachleute vor Ort, welche die Aufgaben haben, Regellehrkräfte zu 
beraten und zu unterstützen. Gleichzeitig sind sie zuständig für die Einhaltung und Wei-
terentwicklung dieses Integrationskonzeptes. 
Jährlich zwei bis vier Mal treffen sie sich zu Fachkonferenzen. Diese werden durch die 
Leitung nach BMV (siehe Organigramm) geleitet. Die Aufgaben dieser Konferenzen 
sind insbesondere 

• Qualitätsmanagement 
• Koordination innerhalb des Fachbereiches 
• Koordination mit anderen Fachbereichen 
• Verantwortung für schulkreisübergreifende Projekte 
• Fachlicher Austausch innerhalb des Fachbereiches 
• Beratung der Schulleitung in fachlichen Fragen 
• Beratung der Schulkommission in fachlichen Fragen 
• Durchführung und Auswertung von Evaluationen 
• Vorschläge und Massnahmen zur weiteren Entwicklung erarbeiten 
• Bedarfserhebung und Organisation entsprechender Weiterbildungen 
• Kontakte mit den Fachstellen für die Abklärung und Zuweisung von Schülerinnen 

und Schülern zu den besonderen Massnahmen. 
• Diskussionen zu Sachfragen 

 
Weil jede Speziallehrkraft auch einem Kollegium (Schulkreis) zugeordnet ist, hat die 
Fachkonferenz stets einen Überblick über den Stand der Umsetzung des Konzeptes in 
den einzelnen Schulen. Sie stellen den entsprechenden Bedarf an Massnahmen und 
Weiterbildung fest. Sie können Vorschläge für Veränderungen der im Anhang festgehal-
tenen Abläufe zu Handen der Schulleitung machen. Damit sind sie ein wichtiger Teil 
des Qualitätsmanagementes unserer Schule. 
 
Die Leitung nach BMV bestimmt je nach Thema die an den Fachkonferenzen Teilneh-
menden. In der Regel wird die EB zu diesen Konferenzen eingeladen. Diese Konferen-
zen sind für die eingeladenen Speziallehrkräfte obligatorisch.  
 
Die Umsetzung des Integrationsartikels sowie die veränderten Rollen der Lehrpersonen 
im Umgang mit den besonderen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern bedingen 
eine intensive Auseinandersetzung aller Beteiligten. Individuelle Weiterbildungen sowie 
Weiterbildungsveranstaltungen im Team tragen dazu bei, die angestrebte 
Kulturveränderung hin zu einer integrativeren Schule herbeizuführen.  
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Führung / Zuständigkeit / Kompetenzen 
Siehe auch Organigramm im Anhang 
 
Die Leitung des IBEM-Unterrichtes liegt bei einer Heilpädagogin. Sie ist gemäss Orga-
nigramm Teil der Schulleitung und damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Speziallehr-
kräften und Schulleitung. Das untenstehende Funktionendiagramm (Ausschnitt aus 
dem Funktionendiagramm der Schulen) gibt Auskunft über ihre Kompetenzen. 
Sie wird von der Schulkommission auf Antrag des Gesamtschulleiters angestellt. Die 
Speziallehrkräfte werden vorgängig angehört.  
Jede Speziallehrkraft ist einem Schulkreis zugeteilt. Dadurch ergibt sich für die Lehr-
kräfte eine Doppelunterstellung.  
Grundsätzlich ist die Schulleitung des Schulkreises zuständig für Anliegen der einzel-
nen Schule, die IBEM-Leitung für Fragen im Zusammenhang mit dem Fachunterricht. 
Bei Unsicherheiten suchen die beiden Schulleitungen das Gespräch. 
 
 
 
Aufgabe L 

BMV 
GSL Bemerkungen 

1.2. Laufbahnentscheide    
Zuweisung zu Rhythmik E   
Zuweisung zum Spezialunterricht E   
Besondere Zuweisungen (z.B. KbF, Integra-
tionsvorhaben) 

A E Teilnahme an Gesprächen und Vorbereitung 
des Antrages 

Begleitung von Integrationsvorhaben V   
4. Personal    
Anstellung von Speziallehrkräften E E Vertretung Lehrerschaft wirkt mit 
Mitarbeitergespräche V  IF-, Logopädie-, Psychomotoriklehrkräfte 
Ausstellen Arbeitszeugnisse bis 1 Jahr V   
Ausstellen von Arbeitszeugnissen V V  
Schwierige Situationen bei Lehrkräften V V  
 
E  Entscheid;  V Vollzug;  A Antrag 
 
 
Im Weiteren gilt das Funktionendiagramm der Schulen Langnau. 
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Abkürzungen 
 
 
BMV Verordnung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der 

Volksschule 
 
DaZ Deutsch als Zweitsprache 
 
DEU Deutsch 
 
EB Erziehungsberatungsstelle 
 
eILZ erweiterte individuelle Lernziele 
 
ERZ Erziehungsdirektion (des Kantons Bern) 
 
Fokus Förderorientierte Kurse 
 
HSK Heimatliche Sprache und Kultur 
 
IBEM Integration und besondere Massnahmen 
 
IF Integrierte Förderung 
 
ILZ Individuelle Lernziele 
 
IQ Intelligenzquotient 
 
IV Invaliden Versicherung 
 
KbF Klasse zur besondern Förderung 
 
KG Kindergarten 
 
KJPD Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 
 
MATH Mathematik 
 
NMM Natur Mensch Mitwelt 
 
OS Oberstufe 
 
rILZ reduzierte individuelle Lernziele 
 
SEM Schulisches Enrichment Modell 
 
SL Schulleitung 
 
TG Technisches Gestalten 
 
TTG Technisches und textiles Gestalten 
 
US Unterstufe 
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Anhänge 
Die im Anhang festgehaltenen Abläufe und Konzepte können durch Schulleitungsentscheide (siehe auch 
Qualitätsentwicklung Seite 12) abgeändert werden, soweit sie den Vorgaben des Konzeptes entspre-
chen. Die Anhänge können ebenfalls erweitert werden. 
 
 
Organigramm Volksschulen 
Anmeldung im Hinblick auf besondere Förderung (Stufenmodell) 
IF-Lehrkräfte im Kindergarten 
Konzept Begabtenförderung 
 
 


